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RS OGH 1989/6/14 3Ob54/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1989

Norm

EO §47

Rechtssatz

Es ist nicht erforderlich, den Antrag auf Ablegung eines O enbarungseides schon im Exekutionsantrag zu stellen.

Wenn der Antrag gesondert gestellt wird, müssen nicht neuerlich die für die Erteilung der Exekutionsbewilligung

erforderliche Urkunden angeschlossen werden.
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